
Merkblatt zur Verpflichtungserklärung 
 

1. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, unabhängig davon, in welcher Form sie gespeichert sind 
und ob es sich um automatisierte oder nicht-automatisierte Verfahren handelt. 
 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person. 
 

2. Daten dürfen nur erhoben werden, wenn ihre Kenntnis notwendig ist, um den jeweiligen konkreten 
und aktuellen Geschäftszweck vollständig und in angemessener Zeit erfüllen zu können. Eine 
Erhebung „auf Vorrat“ ist unzulässig.  Bis auf wenige Ausnahmen dürfen Daten nur direkt bei 
Betroffenen erhoben werden. 
 

3. Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden gespeichert, verändert, übermittelt oder 
genutzt werden. Gebunden sind sie an den rechtmäßigen Zweck, zu dem sie erhoben wurden. Eine 
Verwendung muss gesetzlich erlaubt (vgl. § 28 BDSG) oder aufgrund einer entsprechenden 
Einwilligung des Betroffenen zulässig sein. 
 
Dritte, denen die Daten zulässigerweise übermittelt werden, dürfen diese nur für den konkreten 
Zweck verwenden, für den sie übermittelt wurden. 
 
Es muss gewährleistet sein, dass Beschäftigten oder Ehrenamtlichen nur die Daten und Datenträger 
zugänglich sind, die sie zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. 
 
Im beruflichen oder ehrenamtlichen Bereich bekannt gewordene Daten dürfen nicht zu privaten 
Zwecken verwendet werden. 
 

4. Auch eine Datenweitergabe an andere Stellen innerhalb der Organisation bedarf grundsätzlich der 
Zulassung durch das Gesetz (§ 28 BDSG) oder der Einwilligung der Betroffenen. Gesperrte Daten 
dürfen nicht weitergegeben werden. 
 

5. Daten und Datenträger (z.B. Mitgliederlisten oder Verzeichnisse von Ratsuchenden, Akten, 
Aufzeichnungen, beschriebene CDs und DVDs) müssen so aufbewahrt werden, dass Unbefugte keinen 
Zugriff darauf haben; ggf. müssen entsprechende Sicherungsvorkehrungen eingerichtet werden. 

 
6. Verwendete Pass- und Kennwörter sind geheim zu halten. Regelungen zum Einsatz solcher Pass- und 

Kennwörter (Länge, Häufigkeit des Wechsels, Vermeidung bestimmter Wortarten, schriftliche 
Hinterlegung etc.) sind zu beachten. 
 

7. Nicht mehr benötigter Datenträger oder EDV-Geräte müssen in einer Weise vernichtet, gelöscht 
oder entsorgt werden, die jede unbefugte Kenntnisnahme von Daten ausschließt. Bis zu ihrer 
Vernichtung, Löschung oder Entsorgung müssen sie vor einem unbefugten Zugriff geschützt 
aufbewahrt werden. 
 

8. Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses besteht auch nach Beendigung der 
Mitgliedschaft bzw. ehren- oder hauptamtlichen Tätigkeit für den Verband fort. 

9. Jede betroffene Person hat grundsätzlich das Recht auf Auskunft über ihre Daten, deren Herkunft, 
über Empfänger, an die Daten weitergegeben wurden, sowie über den Zweck der Speicherung (§ 34 
BDSG). 

	


